
Veröffentlichung aufgrund Untersuchungsergebnisse gemäß § 40 Abs. 1a Nr. 3 LFGB 
 

 

Datum der Veröffentlichung:  21. Februar 2024 
  
Betriebsbezeichnung:  1001 Supermarkt 
  
Anschrift:  Den Haager Straße 58 

28259 Bremen 
  
Feststellungstag:  23. Januar 2024 
  
 
 
Sachverhalt/ Grund der Beanstandung: 

 

 
Im separaten Lagerbereich der Betriebsstätte und den dort anliegenden Nebenräumen wurde 
ein erheblicher Nachlass von Rattenkot vorgefunden. Im vorderen Bereich wurden Paprika in 
Folie, Zitronen, Snackartikel in Kartonagen und Konserven gelagert.  
Die dort gelagerten Paprika waren teilweise durch Ratten angefressen worden.  
Die Außentür und die Rollläden schlossen nicht vollständig bündig mit dem Türrahmen bzw. 
Bodenbereich ab. Zudem waren keine Fensterscheiben vorhanden sodass dem Eindringen von 
Ratten nicht vorgebeugt wurde. 
Eine sachkundige Schädlingsbekämpfung wurde nicht veranlasst! 
 
 
 
 
 
 
Rechtsgrundlage: Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über 

Lebensmittelhygiene 
 

Hinweis zur Mängelbeseitigung:  
(Mängel behoben am) 

der Lagerbereich wurde am Tag der 
Feststellung (23.01.2024) vollständig 
geräumt. Eine Schädlingsbekämpfung wurde 
erst am 09.02.2024 durchgeführt 
 
 

  
Löschdatum:  21. August 2024 

 

 

 

 

 

 


